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Erfolgsfaktor Praxismanagement:  
gut vorbereitet in die Praxisabgabe
Mit Blick auf den eigenen Ruhestand befürchten mehr als 72 % der Vertragsärzte, keinen geeig-
neten Nachfolger für ihre Praxis zu finden. Dies geht aus einer repräsentativen Online-Befragung 
des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) in Zusammenarbeit mit der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung (KBV) vom Dezember 2023 hervor. Das Ergebnis dieser Befragung 
spiegelt eine besorgniserregende Entwicklung wider: Die zunehmenden Probleme bei der Nach-
folgersuche haben nicht nur weitreichende Konsequenzen für die Patientenversorgung, sondern 
werfen eine ganze Reihe von Fragen auf, die für Praxisinhaber von zentraler Bedeutung sind: 
Welche Möglichkeiten gibt es, die Attraktivität und den Wert meiner Praxis für potenzielle Nach-
folger zu steigern? Wie kann ich die Praxisabgabe strategisch optimal vorbereiten? Wo finde ich 
Unterstützung bei Planung und Durchführung der Praxisübergabe?

Wie ist meine Praxis wirtschaftlich aufgestellt?
Mit Blick auf die abnehmende Niederlassungsbereitschaft des ärztlichen Nachwuchses, die zum 
Teil komplexen rechtlichen und steuerlichen Themen und vor allem für den Werterhalt der Praxis 
ist eine rechtzeitige Vorbereitung der Abgabe entscheidend. Idealerweise sollten sich Praxisinha-
ber bereits zehn Jahre vor dem geplanten Übergabezeitpunkt mit dem Thema auseinandersetzen.

In dieser frühen Phase ist es sinnvoll (gegebenenfalls mithilfe eines erfahrenen Praxisberaters) 
eine kritische wirtschaftliche Analyse der eigenen Praxis durchzuführen. Hilfreich sind hierbei 
ein genauer Blick auf die Rentabilität, die Liquidität und die Produktivität sowie eine Gegenüber-
stellung der Kennzahlen mit vergleichbaren Praxen (hinsichtlich Fachrichtung und Größe) z. B. in 
Form der neuen Benchmark-Analyse, die in den Atlas Medicus Praxisplaner integriert ist (www.
atlas-medicus.de). Zu diesem Zeitpunkt besteht noch die Möglichkeit struktureller und strategi-
scher Optimierungen. Diese reichen von einfachen Maßnahmen wie der Abrechnungsoptimierung 
und Prozessverbesserungen über die Anpassung des Leistungsspektrums bis hin zur Gründung 
einer Praxis- oder Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) oder einer Zweigpraxis. Auch hier bietet 
der Atlas Medicus Praxisplaner eine ideale Unterstützung, indem er die Auswirkungen strategi-
scher Entscheidungen nachvollziehbar in mehreren Schritten transparent macht. Alle wichtigen 
Informationen und Kennzahlen sind mit einem Planungshorizont von fünf Jahren oder mehr über-

sichtlich dargestellt. Dabei lassen sich auch komplexere Konstellationen abbilden, wie etwa die 
Gründung einer fachübergreifenden BAG oder die Aufnahme eines oder mehrerer Praxispartner. 
Mit nur wenigen Klicks ist es somit möglich, verschiedene Konzepte durchzuspielen und zu ver-
gleichen – einschließlich der Auswirkungen auf den Praxiswert. Entscheidungsprozesse werden 
deutlich beschleunigt und erleichtert. Wie stellt sich der Erfolg der Praxis in den kommenden 
Jahren als Einzelpraxis oder alternativ als Kooperation dar? Wie wirkt sich die Einstellung eines 
ärztlichen Mitarbeiters auf das Ergebnis aus? Welcher Mindestumsatz ist für ein Praxisübernah-
mekonzept erforderlich? Als Grundlage der Planung dienen wahlweise vorhandene Ist-Daten 
der Praxis oder die Vorbelegung anhand aktueller fachgruppen- und regionsspezifischer Durch-
schnittswerte aus der hinterlegten Atlas Medicus Datenbank. 

Abb. 1 – Exemplarischer Ausschnitt - Benchmark-Analyse, Atlas Medicus Praxisplaner 

Quelle: ATLAS MEDICUS 

Sind weitere Maßnahmen zur Altersvorsorge erforderlich?
Grundsätzlich ist es wichtig, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Praxis jederzeit auf einem 
guten Stand zu halten, was auch sinnvolle Investitionen voraussetzt. Ein „Herunterfahren“ der 
Praxis wirkt sich negativ auf den Praxiswert aus und schmälert das für den Ruhestand verfügbare 
Vermögen. Da mit der Abgabe der Praxis auch die laufenden Einnahmen entfallen, ist es wichtig, 
sich möglichst früh ein Bild der späteren finanziellen Situation zu machen – beispielsweise durch 
den Abgleich der voraussichtlichen Einkünfte (z. B. Bezüge aus dem Versorgungswerk oder Ein-
nahmen aus vermieteten Objekten) mit dem späteren Finanzmittelbedarf. Potenzielle Lücken in 
der Altersversorgung können zu diesem Zeitpunkt noch rechtzeitig „ausgebessert“ werden.

 Barometer 
Das Barometer zeigt wichtige Daten, die im letzten Quartal im Zusammenhang mit Haus-, 
Fach- und Zahnärzten sowie Apothekern veröffentlicht wurden. Sie fundieren die Bera-
tung und erlauben eine bessere Einschätzung der aktuellen ökonomischen Entwicklung  
in dieser Branche.
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So viel haben Praxischefs im Vergleich 
zu angestellten Ärzten mehr in der Tasche
Für Berufseinsteiger in der Medizin gibt es viele Gründe, die für eine Angestelltentätigkeit spre-
chen. Das Arbeiten im Team unter einem oder mehreren erfahrenen Praxischefs erlaubt es, sich 
fachlich besser zu orientieren und weiterzuentwickeln und wertvolle Berufserfahrung zu sammeln. 
Zudem entfällt das wirtschaftliche Risiko ebenso wie die Belastung mit betriebswirtschaftlichen 
Aufgaben. Viele Nachwuchsärzte schätzen ferner die mit einer Anstellung verbundene Flexibilität. 
Teilzeitmodelle, feste Arbeitszeiten und garantierte Urlaubsansprüche sorgen für eine bessere 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Die Ärztestatistik zeigt einen klaren Trend zur Ange-
stelltentätigkeit in der ambulanten Versorgung. Den Daten der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV) zufolge erhöhte sich die Zahl der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden 
angestellten Ärzte und Psychotherapeuten zwischen 2014 und 2023 um 108 % – bei weiter stei-
gender Tendenz. 2023 war im ambulanten Bereich bereits fast jeder dritte Arzt/Psychotherapeut 
(32 %) angestellt tätig.

Mediziner mit Spitzenverdienst im Angestelltenvergleich
Ärzte zählen in Deutschland zu den Topverdienern. Dies geht aus dem aktuellen Gehaltsreport 
2024 der Online-Jobbörse Stepstone hervor. Mit einem durchschnittlichen Bruttojahresgehalt 
in Höhe von 107.250 € und einem Bruttomediangehalt von 94.750 € verdienen Mediziner mehr 
als doppelt so viel wie der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer (Bruttodurchschnittsgehalt: 
50.250 €/Bruttomediangehalt: 43.750 €). Mediziner belegen damit – wie bereits in den Vorjahren 
– Platz eins im Berufsgruppenranking. Sie liegen dabei deutlich vor den zweit- und drittplatzier-
ten Berufsgruppen in den Bereichen „Banken, Finanzen und Versicherung“ (Bruttomediangehalt: 
57.000 €) und „Consulting“ (54.000 €).

Funktion, Berufserfahrung und Gender als wichtige Einflussgrößen auf das Medizinergehalt
Erwartungsgemäß verdienen ärztliche Führungskräfte deutlich besser (Bruttomediangehalt: 
120.000 €) als ihre Kollegen ohne Personalverantwortung (75.000 €). Das Gehalt der Oberärzte 
liegt mit 125.000 € doppelt so hoch wie jenes der Assistenzärzte (60.750 €). Wie bei anderen 
Berufsgruppen lässt sich auch in der Medizin ein ausgeprägtes Gender-Gap feststellen. Medizi-
nerinnen kommen mit einem Bruttomediangehalt von 76.500 € nicht einmal auf drei Viertel des 
Verdienstes ihrer männlichen Kollegen (105.000 €). Berufseinsteiger in der Medizin starten mit 
einem Bruttomediangehalt von 60.000 €, das sich nach mehr als 10-jähriger Berufserfahrung auf 
das Doppelte erhöht.

Niederlassung lohnt sich aus finanzieller Sicht
Aus finanzieller Perspektive bietet eine freiberufliche Tätigkeit in der Regel deutliche Vorteile 
gegenüber einer Anstellung. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung aus Atlas Medicus. Bei einer 
Betrachtung der acht häufigsten Fachgruppen (Westdeutschland) liegt der durchschnittliche Pra-

xisüberschuss je Vertragsarzt in einer Bandbreite zwischen rund 144.000 € und knapp 330.000 €. 
Im Vergleich zum Gehalt eines Oberarztes resultiert hieraus für die niedergelassenen Ärzte ein 
Plus zwischen 19.000 € und 207.000 € (vgl. Abb. 2). Andere Fachgruppen wie z. B. die Strahlen-
therapeuten oder Labormediziner liegen noch deutlich höher.
 
Abb. 2 – �Praxischef versus Oberarzt: So hoch ist das finanzielle Gap  

zugunsten der Niedergelassenen 

Quelle: ATLAS MEDICUS  Grafik: REBMANN RESEARCH

Hinweis: Eine vollkommene Vergleichbarkeit von Bruttogehalt und Praxisüberschuss ist nicht 
gegeben. Ähnlich wie beim Bruttogehalt, von dem Lohnsteuer und Ausgaben für Sozialversi-
cherung abgehen, sind vom Praxisüberschuss noch die Ausgaben für die Einkommensteuer und 
die private Vorsorge abzuziehen. Gleiches gilt für eventuelle Tilgungsleistungen für Praxiskredite.

Medizintourismus erreicht 2022 neuen Höchststand
Nach pandemiebedingten Einreisebeschränkungen hat der Medizintourismus in Deutschland wie-
der ein stabiles Niveau erreicht. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von 182.200 Patienten-
daten durch die Forschungsstelle Medizintourismus der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS). 
Die Daten beziehen sich auf Personen, die 2022 in Deutschland stationär oder ambulant behandelt 
wurden. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der Patienten aus dem Ausland um 17,5 %. 
Rund 75 % der ausländischen Patienten stammen aus den Nachbarländern Deutschlands. Polen 
ist dabei mit 11.270 Patienten Spitzenreiter. Die größten Nachfrageanstiege sind bei Medizintou-
risten aus Australien (+580 %), den USA (+73 %), Kanada (+67 %), Irland (+58 %), Ägypten (+58 %) 
und Dänemark (+46 %) zu verzeichnen. Aktuell zeichnet sich eine wachsende Nachfrage aus den 
Golfstaaten ab. Insbesondere Kuwait verzeichnet mit 560 Patienten einen Anstieg um 580 %. Für 
2023 und 2024 wird von einer Verdoppelung der Patienten aus den Golfstaaten ausgegangen.
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Der Medizintourismus brachte dem deutschen Gesundheitssystem in 2022 insgesamt rund 
880  Mio. € an Mehreinnahmen. Die H-BRS erklärt die stabile Nachfrage nach medizinischen 
Behandlungen in Deutschland mit den unzureichenden Gesundheitssystemen anderer Länder. 
Dennoch bestehen weiterhin Hürden, darunter komplizierte Visa-Verfahren, internationale Zah-
lungstransfers und Kapazitätsengpässe in deutschen Kliniken.

Regionale Unterschiede: Nordöstliche Bundesländer weisen die größten Zuwächse auf
Mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt und dem Saarland verzeichneten im Jahr 2022 alle Bundeslän-
der einen Anstieg der ausländischen Patientenzahlen. In Bayern und Baden-Württemberg ergab 
sich jeweils ein Plus von 16 %. Spitzenreiter der Entwicklung waren die nordöstlichen Bundes-
länder. Der stärkste Zuwachs zeigte sich in Hamburg (+37 %), gefolgt von Schleswig-Holstein mit 
+30 % sowie Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg mit jeweils über 20 %. Berlin legte um 
14 % zu und investiert zudem kontinuierlich in die Vermarktung als Medizintourismus-Standort.

Die Ergebnisse der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zeigen, dass sich der Medizintourismus in 
Deutschland nach den pandemiebedingten Einbrüchen stabilisiert hat. Deutschland bleibt auf-
grund seiner hochwertigen medizinischen Versorgung ein attraktives Ziel für Patienten aus dem 
Ausland. Die COVID-19-Pandemie hat das deutsche Gesundheitswesen international bekannter 
und attraktiver gemacht. Dennoch gibt es starke Konkurrenz durch Länder wie die Türkei und Spa-
nien, die sich ebenfalls als führende Destinationen im Medizintourismus etabliert haben. Um das 
volle Potenzial des Medizintourismus auszuschöpfen und international konkurrenzfähig zu bleiben, 
sind Verbesserungen bei Visa-Prozessen und Abrechnungsmodellen sowie eine verstärkte Quali-
tätssicherung notwendig.

Stabile Beschäftigungszahlen  
im deutschen Gesundheitswesen
Berichten des Statistischen Bundesamtes zufolge ist die Anzahl der Beschäftigten im deutschen 
Gesundheitswesen in 2022 mit gut 6 Mio. Erwerbstätigen nahezu konstant geblieben. Umgerech-
net auf Vollzeitäquivalente entspricht dies rund 4,3 Mio. Personen. Trotz des Abbaus von zusätz-
lichem Personal, das zur Bekämpfung der Pandemie eingesetzt wurde, verzeichnet die Branche 
einen leichten Beschäftigungsanstieg um 0,6 % im Vergleich zum Vorjahr.

Pharmaindustrie und sonstige medizinische Berufe erleben deutlichen Zuwachs
Besonders auffällig ist der Beschäftigungszuwachs in der pharmazeutischen Industrie, wo die 
Anzahl der Mitarbeitenden um 3,6 % anstieg. Insgesamt arbeiteten damit etwa 170.000 Personen 
im Bereich der Pharmaindustrie. Auch sonstige medizinische Berufe wie physio- oder ergothe-
rapeutische Praxen verzeichnen einen vergleichsweise starken Personalzuwachs von 2,4 % auf 
557.000 Beschäftigte.

Stabilität beim Personal in Krankenhäusern und Arztpraxen
Obwohl der Zuwachs geringfügig war, stieg die Zahl der Pflegefachkräfte in Krankenhäusern um 
1,1 % auf 515.000 Personen. Sowohl in Arztpraxen als auch in Pflegeheimen blieb die Beschäf-
tigungszahl nahezu unverändert. Ende 2022 arbeiteten 734.000 Personen in Arztpraxen, was 
einem marginalen Anstieg von 0,1 % entspricht. In ambulanten sowie in (teil-)stationären Pflege-
einrichtungen gab es jeweils eine Personalreduktion von rund 1.000 Personen auf 184.000 bzw. 
243.000 Beschäftigte.

 Abb. 3 – �Gesundheitspersonal nach Einrichtungen

Gesundheitsschutz
Ambulante Einrichtungen

� Stationäre/teilstationäre  
Einrichtungen

Verwaltung

Rettungsdienste

6 % 

41 % 

35 % 

10 % 

8 % 

4 % 

1 % 
1 % 

Sonstige Einrichtungen

Vorleistungsindustrien des Gesundheitswesens

Quelle: Statistisches Bundesamt 2024  Darstellung: REBMANN RESEARCH

Personalabbau in Bereichen des Gesundheitsschutzes
In 2021 wurde aufgrund der Covid-Pandemie zusätzliches Personal in Einrichtungen des Gesund-
heitsschutzes eingesetzt. Darunter fallen beispielsweise Gesundheitsämter und kommunale 
Impfzentren. Mit dem Ende der Pandemie wurde in diesem Bereich Personal abgebaut. Dies hat 
zur Folge, dass 2022 mit insgesamt 56.000 Beschäftigten im Gesundheitsschutz eine Reduktion 
von 2,3 % im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen ist. Auch in den Apotheken gab es einen Per-
sonalrückgang von 2,0 % auf rund 250.000 Beschäftigte.

Ambulante und stationäre Einrichtungen stellen größten Anteil beim Gesundheitspersonal
Im deutschen Gesundheitswesen stellen ambulante Einrichtungen mit 41 % den größten Anteil 

 Talk 
Talk kommentiert gesundheitspolitische Entscheidungen und Diskussionen, die 
für alle Fachrichtungen relevant sind. Das Wissen um diese aktuellen Rahmen- 
bedingungen bildet oft einen zentralen Erfolgsfaktor für alle managementrelevanten  
Entscheidungen. 



Seite 6    ::    QUID 2/2024 QUID
des Personals. Dazu gehören beispielsweise Arzt- und Zahnarztpraxen, die Praxen sonstiger 
medizinischer Berufe, aber auch Apotheken und der Bereich der ambulanten Pflege. Hierauf fol-
gen mit 35 % die stationären und teilstationären Einrichtungen (Krankenhäuser, Vorsorge- und 
Rehaeinrichtungen und Einrichtungen der (teil-)stationären Pflege). Gemeinsam stellen diese bei-
den Gruppen einen Anteil von über 75 % des Gesundheitspersonals.

Deutlich geringere Personalanteile entfallen auf die Vorleistungsindustrien (z. B. pharmazeutische, 
medizintechnische und augenoptische Industrie sowie Laboratorien), auf sonstige Einrichtungen, 
die Verwaltung, Rettungsdienste und den Gesundheitsschutz.

Digital-Gesetz verstetigt den Innovationsfonds
Mit dem Inkrafttreten des Digital-Gesetzes (DigiG) am 26.3.2024 wurde der Innovationsfonds des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) dauerhaft etabliert. Zuvor war der Innovationsfonds 
seit seiner Implementierung im Jahr 2016 befristet. Neben der unbefristeten Fortführung des För-
dertopfes bringt das Digital-Gesetz weitere Neuerungen mit sich: 
■  �Bei den neuen Versorgungsformen findet nun auch das einstufige Förderverfahren Anwendung. 

Dadurch ist für Projekte mit einer Laufzeit von maximal 24 Monaten das einstufig-kurze Förder-
verfahren möglich. Hierunter fallen insbesondere Projekte, die umfangreiche Versorgungsan-
sätze oder patientenrelevante Struktur- oder Verfahrensverbesserungen nachweisen wollen. Für 
Projekte mit einer maximalen Laufzeit von 48 Monaten kann das einstufig-lange Förderverfah-
ren angewendet werden. Vor allem Projekte, die bereits einen Vollantrag erarbeitet haben oder 
deren Projektansatz erfolgreich pilotiert worden ist, fallen unter dieses Verfahren.

■  �Das zweistufige Förderverfahren bleibt weiterhin bestehen. Allerdings dürfen nun auch mehr als 
20 Vorhaben in der zweiten Stufe gefördert werden - die bisherige gesetzliche Obergrenze ist 
entfallen. Außerdem besteht nun die Möglichkeit, mehr als 20% der Fördersumme für themen-
offene Projekte zu verwenden.

■  �Institutionen und Organisationen müssen dem Innovationsausschuss ab sofort im Laufe des 
ersten Jahres über die Umsetzung der übermittelten Ergebnisse berichten.

Mit der passenden Förderung in die Niederlassung starten
Bei der Planung einer eigenen Niederlassung stehen Ärzte und Zahnärzte vor zahlreichen finan-
ziellen und organisatorischen Herausforderungen. Um diesen Prozess erfolgreich zu meistern, ist 
es wichtig, den Überblick im Förderdschungel zu behalten. Denn es gibt eine Vielzahl von Förder-
möglichkeiten und finanziellen Unterstützungsangeboten, die bei der Gründung und dem Betrieb 
einer eigenen Praxis helfen können.

Von regionalen oder bundesweiten Förderprogrammen generell für Angehörige der Freien Berufe 
bis hin zu gezielten Angeboten für Ärzte und Zahnärzte - die Auswahl ist groß. Je nach Anbie-
ter können die Förderungen z. B. zinsvergünstigte Darlehen, finanzielle Zuschüsse, Beratungs-
leistungen, Mentoring und Vernetzungsmöglichkeiten umfassen. Damit Ärzte und Zahnärzte den 
Überblick nicht verlieren, ist es ratsam, sich frühzeitig über die verschiedenen Fördermöglich-
keiten zu informieren und gegebenenfalls Unterstützung bei der Antragstellung in Anspruch zu 
nehmen. Die Planung einer Niederlassung und der Start in die Selbstständigkeit können auf diese 
Weise erheblich erleichtert werden.

Erste Orientierung bei KBV bzw. KV und Förderdatenbank des Bundes
Das Online-Portal der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) www.lass-dich-nieder.de ent-
hält umfassende Informationen für Ärzte zu den wichtigsten Hilfen und Förderprogrammen auf 
Bundes- und Länderebene. Zahnärzte finden entsprechende Unterstützung unter www.dents.de/
infowelt/existenzgruendung. Erste Anlaufstelle für grundlegende Informationen und Beratungsan-
gebote sind die jeweiligen Kassen(zahnärztlichen) Vereinigungen (KVen/KZVen), wobei insbeson-
dere die KVen niederlassungswillige Ärzte neben finanziellen Förderangeboten häufig auch mit 
einer betriebswirtschaftlichen Beratung sowie bei der Suche nach geeigneten Übernahmepraxen 
oder nach Personal (z. B. Stellen- und Praxisbörsen) unterstützen.

Bei geplanten Investitionen, etwa im Bereich Neubau, energetische Gebäudesanierung oder Bar-
rierefreiheit, empfiehlt sich die gezielte Suche in der Förderdatenbank des Bundes (www.foerder-
datenbank.de). Viele der gelisteten Förderungen, wie zinsgünstige Darlehen und Bürgschaften, 
Betriebsmittelkredite, geförderte Beratungen und Qualifizierungsmaßnahmen, stehen auch An-
gehörigen der Freien Berufe offen. Professionelle Gründungsberatungen durch spezialisierte Be-
rater oder Qualifizierungsmaßnahmen sind häufig ebenfalls förderfähig und können entscheidend 
dazu beitragen, dass der Traum von der eigenen Praxis Wirklichkeit wird.

Verschiedene Fördertöpfe kombinieren!
Insbesondere in unterversorgten oder drohend unterversorgten Regionen stehen zum Teil sehr 
umfangreiche Unterstützungen der KVen zur Verfügung. Dabei sind die Zuschüsse u. a. für die 
Neugründung oder Praxisübernahme oder die Errichtung einer Nebenbetriebsstätte häufig mit 
weiteren Unterstützungsangeboten wie z. B. Förderprogrammen der Landesregierungen kombi-
nierbar. Einzelne Kommunen in unterversorgten ländlichen Gebieten fördern die Niederlassung 
durch Prämien, kostenlose Praxisräume bzw. Wohnungen oder unterstützen bei der Suche nach 
passenden Immobilien.
 
Hausbank als Ansprechpartner in Finanzierungsfragen
Auf dem Weg zur eigenen Praxis gilt die Finanzierung neben der Entwicklung eines realistischen 
Praxiskonzepts als eines der größten Hindernisse, insbesondere angesichts des Trends zu höher-
preisigen Praxen. Die Beantragung von Krediten und Bürgschaften, wie beispielsweise zinsgüns-
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der Niedergelassenen mit rund 26 % mehr als doppelt so hoch als der Anteil der PKV-Versicher-
ten an den Gesamtversicherten. Privateinnahmen tragen damit nicht nur zur Sicherung der wirt-
schaftlichen Existenz der Praxen, ihrer Investitionsfähigkeit und schließlich zur Aufrechterhaltung 
eines innovativen ambulanten Behandlungsangebots für die Bevölkerung bei, sondern auch zur 
Attraktivität der ambulanten Tätigkeit für den dringend benötigten ärztlichen Nachwuchs.

Abb. 4 – �Privat- und Selbstzahleranteile nach Fachgruppen:  
Top Five und Bottom Five (12/2022)
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Quelle: www.atlas.medicus.de  Darstellung: REBMANN RESEARCH

HAUSARZT
In Zukunft zuerst zum Hausarzt?!
Das aktuelle Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen und der Pflege hat wiederholt die besondere Rolle der Hausärztinnen und 
Hausärzte in der ambulanten Versorgung hervorgehoben. Dabei wird insbesondere die Stärkung 
der primärärztlichen Versorgungsstrukturen betont, die in unseren Nachbarländern bereits etab-
liert sind oder werden. Hierbei liegt der Fokus auf interprofessionellen Teams, die auch nichtärzt-
liche Leistungserbringer einschließen. Das aktuelle SVR-Gutachten hebt in diesem Jahr wieder 
die hausarztzentrierte Versorgung hervor. Schon frühere Gutachten (SVR 2009/2014/2018/2023) 
wiesen auf die Vorteile der HzV und deren Evidenz hin. 

Hausärzte steuern die Patienten durch die Versorgungsebenen
Zusammengefasst liegen die Vorteile dieser Versorgungsform in: 
■  �der besseren Koordination und Kontinuität der Versorgung
■  �der weniger bildgebenden Diagnostik bei alten, chronisch kranken, multimorbiden Menschen
■  �dem Erkennen von Wechselwirkungen zwischen Medikamenten

tige KfW-Darlehen speziell für Gründer, erfolgt in der Regel über die Hausbank. Eine fundierte Be-
ratung durch Finanzinstitute, die mit den komplexen Rahmenbedingungen des Heilberufemarktes 
vertraut sind, ist von Vorteil. In der Regel verfügen Banken mit Spezialisierung im Heilberufebe-
reich nicht nur über die erforderliche Fachkompetenz und Erfahrung, sondern auch über speziell 
auf Ärzte und Zahnärzte zugeschnittene Leistungen und Angebote.

DERMATOLOGIE
Privat- und Selbstzahlerumsätze: Dermatologie punktet
Private Einkünfte sind für zahlreiche Praxen von großer Bedeutung. Eine aktuelle Analyse aus 
der Heilberufedatenbank Atlas Medicus für Praxen in Westdeutschland zeigt jedoch erhebliche 
Unterschiede je nach Fachrichtung. Der Anteil der privaten Einkünfte (einschließlich Selbstzah-
lerleistungen) am Gesamtumsatz variiert zwischen knapp 8 und fast 52 %, abhängig von der 
betrachteten Fachrichtung. Dermatologen und Orthopäden führen hierbei die Liste an, während 
die Fachgruppen im Bereich Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde am unteren Ende 
stehen (vgl. Abb. 4). Fachrichtungen mit diagnostischen Schwerpunkten oder einem hohen Anteil 
an technischen Leistungen erzielen im Vergleich zu Fachrichtungen mit vorwiegend konsultati-
ver Tätigkeit deutlich höhere Anteile an privaten Einkünften. Ein Grund hierfür kann darin liegen, 
dass technische Leistungen gemäß der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) meist deutlich besser 
vergütet werden als nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM). Zudem spielen bei den 
Top-5-Fachrichtungen Einnahmen aus Selbstzahlerleistungen und individuellen Gesundheits-
leistungen (IGeL) eine überdurchschnittlich große Rolle. Die Dermatologie als Spitzenreiter in 
Sachen Privatumsatzanteil kann hierbei mit Leistungen im Bereich Kosmetik und ästhetische 
Medizin punkten. In der Zahnmedizin erklärt sich der hohe Privat- und Selbstzahleranteil durch 
die üblichen Eigenbeteiligungen der gesetzlich versicherten Patienten (insbesondere im Bereich 
Zahnersatz und Kieferorthopädie).

Überproportionale Bedeutung der Privatversicherten für die ambulante Versorgung
In Deutschland sind nur rund 10,3 % der Bevölkerung privat versichert. Trotz dieses im Vergleich 
zu den gesetzlich Krankenversicherten geringen Anteils kommt den Privat- und Selbstzahlerein-
nahmen, bezogen auf die Gesamteinnahmen insbesondere im ambulanten Bereich, eine über-
proportionale Bedeutung zu. So liegt der durchschnittliche Privatanteil an den Gesamteinnahmen 

 Fachrichtung 
Fachrichtung geht ins Detail und zeigt Veränderungen auf, die eine ganz spezielle Fach- 
richtung oder die Meinung der oft starken Fachrichtungslobby betreffen. Dadurch wird  
die Gesamtbranche weiter segmentiert und somit auf spezielle Chancen sowie Risiken 
innerhalb einzelner Marktsegmente hingewiesen.
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In Richtung der Versicherten empfiehlt das Gutachten eine freiwillige Teilnahme an einem Versor-
gungsmodell mit Überweisungserfordernis in eine höhere Versorgungsebene bzw. Fachspezia-
listen. Vorbild könnte das schon bestehende HzV-Modell des Hausärztinnen- und Hausärztever-
bandes sein. Allerdings existieren aktuell viele einzelne Selektivverträge nebeneinander, wodurch 
sich die Akzeptanz bei den Leistungserbringern verringert. Zudem ist die regionale Verbreitung 
des HzV-Modells noch sehr unterschiedlich. 

Durch eine allgemein vertragliche Regelung im Rahmen des Kollektivvertrages könnte die Akzep-
tanz gesteigert und der bürokratische Aufwand z. B. bei der Abrechnung verringert werden. Im 
Jahr 2022 hatten 77 % der Versicherten einen hausärztlichen Kontakt. Dieser Wert spricht für eine 
hohe Akzeptanz der Hausärztinnen und Hausärzte durch die Versicherten. Für die Versicherten 
könnte ein Anreiz zur freiwilligen Teilnahme und Hausarztbindung durch Beitragsrückerstattun-
gen oder geringere Medikamentenzuzahlung geschaffen werden. Mit diesen Maßnahmen könnten 
ähnlich hohe freiwillige Einschreiberaten wie z. B. in Frankreich mit 90% erreicht werden. In den 
skandinavischen Ländern liegt die Rate sogar noch höher. Anderseits gibt es in der Sozialgesetz-
gebung (§ 76 Abs. 3 SGB V) den Hinweis: „Versicherte wählen einen Hausarzt“. 

Aufhebung des Quartalsdenkens
Diese Versorgungsform spielt ihre Vorteile dann voll aus, wenn die Vergütungssystematik des jet-
zigen Kollektivertrages grundlegend verändert wird, in Richtung der HzV-Verträge nach § 73b Abs. 
1 SGB V. Hinsichtlich der Vergütung geben die Sachverständigen folgende Empfehlung: 
■  �Regelmäßig anzupassende morbiditätsorientierte Jahrespauschale
■  �Vergütung kostenintensiver, förderungswürdiger Leistungen über separate Leistungskomplexe
■  �Aufgabe des Quartalsbezuges um den Bürokratieaufwand zu reduzieren

Dadurch werden mehr Anreize geschaffen, Patienten mit aufwendig zu behandelnder Erkrankung 
oder Multimorbidität zu versorgen. 

Eine Evaluation der HzV in Baden-Württemberg zeigt, dass die hausärztlichen Kontakte steigen 
(+22,7 % in 2020). Im Gegenzug sinken die unkoordinierten fachspezialistischen Kontakte (-45,3 %) 
zugunsten von koordinierten fachspezialistischen Kontakten (+56,2 %). Gleichzeitig führt die HzV 
zu einer signifikant geringeren Hospitalisierungsrate als die Regelversorgung. 

Durchbruch für hausarztzentrierte Versorgung: 
Politische Unterstützung und Gesetzesvorschläge im GVSG
Obwohl die Vorteile der HzV schon seit Jahren bekannt sind und die SVR-Gutachten in den ver-
gangenen Jahren immer wieder auf diese Versorgungsform zur Verhinderung von Fehlsteuerung 
im Gesundheitswesen hingewiesen haben, wurde an dem Nebeneinander von HzV als Selektiv-
vertrag und dem Kollektivvertrag zur Regelversorgung festgehalten. Nun scheinen sich die poli-
tischen Akteure endlich zu bewegen. In dem aktuellen Gesetzesvorschlag zum Gesundheitsver-

sorgungsstärkungsgesetz (GVSG) sind wesentliche Teile aus den Gutachten des SVR und der HzV 
enthalten. Auch der diesjährige Deutsche Ärztetag sprach sich dafür aus. Eine Patientensteuerung 
soll über hausärztliche Praxen erfolgen, um eine ungefilterte Inanspruchnahme anderer Fachge-
biete zu verhindern. Davon ausgenommen ist die gynäkologische und augenärztliche Versorgung.

UROLOGIE
Urologie in Deutschland: Wo liegen die höchsten Umsatzpotenziale? 
Mit einem durchschnittlichen jährlichen Gesamthonorarpotenzial von fast 464.000 € je Vertrags-
arzt sind Urologen in Hamburg Spitzenreiter im Vergleich aller 17 Regionen der Kassenärztli-
chen Vereinigungen (KVen). Dies geht aus den aktuellen Zahlen der Heilberufedatenbank Atlas 
Medicus hervor. Der bundesweite Vergleich zeigt dabei zum Teil erhebliche Abweichungen (vgl. 
Abb. 5). Neben Hamburg zählen auch Westfalen-Lippe (461.000 €), Niedersachsen (457.000 €) 
und Bayern (456.000 €) zu den Top-Regionen. Leicht überdurchschnittliche Einkommenschancen 
ergeben sich darüber hinaus in Bremen und Baden-Württemberg.

Abb. 5 – �Regionale Abweichungen der Umsatzpotenziale der Urologen  
vom Bundesdurchschnitt 2022

© REBMANN RESEARCH, Stand 12/2022
 die Auswertung erfolgt ohne Gewähr.
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Demgegenüber ist die Ausgangsposition für Urologen im Saarland und in Thüringen besonders 
schlecht. Hier liegt das Umsatzpotenzial mit rund 365.000 und 347.000 € um mehr als 15 % unter 
dem Bundesdurchschnitt. Gegenüber den Kollegen in Hamburg ergibt sich ein jährliches Minus 
von rund 99.000 bzw. 117.000 €.

Umsatzrentabilität und regionale Unterschiede: Einfluss auf die Gewinnpositionierung
Niedrigere Umsätze bedeuten nicht zwangsläufig auch eine schlechtere Rentabilität. Entschei-
dend ist nicht nur die Höhe der erzielten Einnahmen, sondern auch die Umsatzrentabilität. So kön-
nen Regionen mit Umsatzeinbußen diese durch ein unterdurchschnittliches Betriebskostenniveau 
(teilweise) wieder wettmachen. Die Regionalauswertung der Kennzahl Gewinn ergibt deshalb eine 
abweichende Positionierung der Regionen. Spitzenreiter beim durchschnittlichen Gewinn je Uro-
loge ist Bayern, gefolgt von Hamburg, Westfalen-Lippe und Brandenburg, während Urologen in 
Thüringen, Nordrhein und dem Saarland am schlechtesten abschneiden. Bayerische Urologen 
haben pro Jahr im Schnitt fast 44.000 € mehr in der Tasche als ihre Kollegen im Saarland. 

ZAHNÄRZTE 
Nutzung von DiGA bei Zahnärzten noch deutlich ausbaufähig
Fokusthema der letzten Umfrage der Stiftung Gesundheit zum Stimmungsbarometer war das 
Thema „Einsatz von Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA)“. Dabei wurden die ärztlichen 
Fachgruppen dazu befragt, ob sie bei ihrer Tätigkeit DiGA einsetzen und wenn ja, in welchen Berei-
chen. Am verbreitetsten ist der DiGA-Einsatz bei den Hausärzten. Immerhin 44,6 % setzen aktuell 
bereits Gesundheits-Apps im Rahmen ihrer ärztlichen Tätigkeit ein. Es folgen die Psychotherapeu-
ten (35,3 %) und die Fachärzte (34,6 %). Schlusslicht sind die Zahnärzte mit 31,4 %.

Der Einsatz von Gesundheits-Apps für Patienten steigt
Seit ihrer Einführung im Jahr 2020 ist der Anteil der Ärzte, die bei der Patientenbehandlung Gesund-
heits-Apps einsetzen, vor allem in den beiden ersten Jahren nach Einführung deutlich gestiegen. 
Inzwischen hat sich die Entwicklung jedoch bereits deutlich abgeflacht. Über alle ärztlichen Fach-
gruppen beträgt der Nutzeranteil inzwischen 37,1 % (Stand 2023), ist also zum Vorjahr nur noch um 
3,5 Prozentpunkte angestiegen.

Zahnärzte zeigen Offenheit für DiGA trotz geringer Nutzung
Die Antworten auf die Frage „Setzen Sie in Ihrem Tätigkeitsbereich Digitale Gesundheitsanwen-
dungen ein?“ (vgl. Abb. 6) zeigen, dass auch unter denjenigen, die bereits Erfahrung mit DiGA 
gesammelt haben, die regelmäßigen Nutzer in der Minderheit sind. Insbesondere bei den Zahn-
ärzten sind die Nutzerzahlen noch gering, aber wohl noch deutlich ausbaufähig. Denn: Die Fach-
gruppe steht Apps grundsätzlich keineswegs ablehnend gegenüber. Allerdings geht fast die Hälfte 
der Zahnärzte offenbar davon aus, dass es für ihren Bereich keine sinnvollen Apps gibt (47,1 %).

Abb. 6 – �Setzen Sie in Ihrem Tätigkeitsbereich Digitale Gesundheitsanwendungen ein?

Hausärzte

Fachärzte

Zahnärzte

Psychol. Psychotherapeuten

  Ja, sie sind integraler Bestandteil meiner Patientenversorgung    Ja, setze ich häufiger ein. 

  Ja, aber eher selten.    Nein, denn es gibt keine sinnvolle App für meinen Bereich. 

  Nein, die Apps sind zwar grundsätzlich sinnvoll, aber aktuell überteuert.    Nein, davon halte ich grundsätzlich nichts.
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Quelle: Stiftung Gesundheit (2024)  Darstellung: REBMANN RESEARCH

Das Gegenteil dürfte jedoch der Fall sein. Darauf deutet der Fakt, dass bei der Befragung immer-
hin 9,1 % der Zahnärzte – und damit deutlich mehr als die Befragten der anderen Fachgruppen 
– geantwortet haben, digitale Apps zur Behandlungsunterstützung seien ein integraler Bestandteil 
ihrer Patientenversorgung. Anwendungsmöglichkeiten sehen Zahnärzte vor allem im Bereich der 
Vorsorge (48,4 %), gefolgt von den Anwendungsbereichen Therapie/-unterstützung (36,3 %), Moni-
toring (27,4 %) und Nachsorge.

Interessante Hintergrundinfos zu den Themen Digitalisierung und technologische Entwicklung lie-
fert auch der neue Atlas Dental Europa 2024 – für Deutschland sowie für viele andere bedeutende 
Dentalmärkte in Europa (siehe www.rebmann-research.de/publikationen).

BW: Hausärzte müssen sich mit Budgetierung arrangieren
Laut Kassenärztlicher Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) erhalten die Hausärzte der 
KV-Region ihre erbrachten Leistungen für das 4. Quartal 2023 nur noch budgetiert. Das bedeu-
tet, dass nicht mehr alle erbrachten Behandlungen in vollem Umfang vergütet werden. Konkret 
bedeutet das für das letzte Quartal 2023 einen Honorarverlust von rund sieben Prozentpunkten. 
Was für Fachärzte bereits seit langem gilt, war für die Hausärzte bislang lediglich eine Formalie, 
da für hausärztliche Leistungen bislang immer ausreichend Mittel zur Verfügung standen.

 Regional 
Neben fachrichtungsspezifischen Kenntnissen sollten auch regionale Besonderheiten 
zur Kenntnis genommen werden, bevor es zu einschneidenden ökonomischen Entschei-
dungen kommt. Regional stellt den Fokus auf die einzelnen KV-/KZV-Bezirke ein und zeigt 
die Veränderungen auf.
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Seit Jahren arbeiten immer mehr ausländische Ärzte in Deutschland. Im Zehnjahresvergleich ist 
ein Anstieg um knapp 84 % zu verzeichnen. Dieser Trend verdeutlicht die wachsende Bedeutung 
ausländischer Ärzte für das deutsche Gesundheitssystem und ihre zunehmende Präsenz in der 
medizinischen Versorgung des Landes (vgl. Abb. 7). Daneben gab es in 2023 weitere 7.363 aus-
ländische Ärzte ohne ärztliche Tätigkeit in Deutschland. Mit knapp 80 % arbeitet ein Großteil der 
ausländischen Ärzte im Krankenhaus. Nur rund 12 % sind ambulant tätig. Weitere 8 % üben eine 
sonstige ärztliche Tätigkeit aus.

Abb. 7 – �Berufstätige ausländische Ärzte in Deutschland
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Quelle: Bundesärztekammer  Darstellung: REBMANN RESEARCH

Führende Herkunftsländer der berufstätigen Ärzte
An erster Stelle der Herkunftsländer steht Syrien mit 5.758 Ärzten. Rumänien und Russland folgen 
auf den Plätzen zwei und drei mit 4.287 bzw. 2.698 berufstätigen Ärzten. Auch Ärzte aus Öster-
reich, Griechenland und der Türkei haben eine hohe Präsenz.

Bedeutung der ausländischen Ärzte für das deutsche Gesundheitswesen
In Anbetracht des Ärztemangels ist das deutsche Gesundheitswesen auf die Zuwanderung 
ausländischer Ärzte insbesondere im ländlichen Raum und in bestimmten Fachgebieten ange-
wiesen, um den stetig wachsenden Behandlungsbedarf zu decken – besonders in Anbetracht 
der zunehmenden Zahl der Ärzte im Ruhestand (+4,1 % im Vergleich zum Vorjahr). Jedoch sind 
mit der Berufsausübung ausländischer Ärzte auch Herausforderungen verbunden wie kulturelle 
Unterschiede, Sprachbarrieren, bürokratische Hürden und Schwierigkeiten bei der Anerkennung 
von Qualifikationen. Eine unzureichende Integration und Unterstützung kann sich negativ auf die 
Qualität der Patientenversorgung auswirken.

Zulassung ausländischer Ärzte in Deutschland: Approbation und Berufserlaubnis
Ausländische Ärzte benötigen für die Berufsausübung in Deutschland eine staatliche Zulassung. 

Hausärztliche Budgetierung das letzte Mal vor zehn Jahren notwendig
Das Regelleistungsvolumen einer Arztpraxis wird durch den Honorarverteilungsmaßstab (HVM) 
bestimmt, der in der Regel auf den Daten des Vorjahresquartals basiert. Der HVM definiert klare 
Kriterien für Anpassungen, wenn eine Praxis signifikant von der Fachgruppennorm abweicht. 
Neue Praxen erhalten für die ersten drei Jahre eine bevorzugte Behandlung, und auch in unter-
versorgten Gebieten gelten besondere Regelungen. Auf die gesetzliche Regelung musste seit 
zehn Jahren nicht mehr zurückgegriffen werden, da das Budget immer ausreichend war. Die 
Budgetierung ist eine gesetzliche Vorgabe, die einen festen Betrag durch die Krankenkassen defi-
niert, mit welchem der überwiegende Teil der Leistungen zu begleichen ist. Das Gesamtbudget 
wird im Voraus auf die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte verteilt. Reicht 
dieses für die einzelne Arztpraxis nicht aus, werden darüberhinausgehende Behandlungen mit 
reduziertem Prozentsatz honoriert.

Die KVBW zeigt sich mit dieser Entwicklung nicht zufrieden. Aufgabe der KVBW ist es mittels ver-
schiedener Fördermaßnahmen die hausärztliche Versorgung konsequent zu verbessern. Insbe-
sondere die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung gestaltet sich für die KVen zunehmend 
schwierig und die Terminsuche stellt die Patienten vor immer größere Herausforderungen. Das 
Aufrechterhalten der ambulanten Versorgung im Rahmen des Sicherstellungsauftrags bei gleich-
zeitiger Begrenzung der Leistungen ist, aus Sicht der KV, ein nicht vertretbarer Zustand.

Gesetzgeber wird zum Handeln aufgefordert
In diesem Zusammenhang wird die im Koalitionsvertrag vorgesehene Entbudgetierung der Haus-
ärzte immer dringlicher. Für Kinder- und Jugendärzte hat der Gesetzgeber die Budgetierung im 
vergangenen Jahr bereits in Teilen aufgehoben. Um die ambulante Versorgung nicht weiter zu 
gefährden, fordert die KVBW die Bundesregierung zum unverzüglichen Handeln auf. Auf lange 
Sicht hält die KVBW auch die Budgetierung im fachärztlichen Bereich für nicht tragbar. 

Steigende Anzahl ausländischer Ärzte in Deutschland
In Deutschland steigt die Anzahl ausländischer Ärzte stetig an. Ende 2023 ist mit 63.767 berufs-
tätigen ausländischen Ärzten ein Rekordhoch zu vermerken. Dies geht aus der aktuellen Ärzte-
statistik der Bundesärztekammer hervor.

 International 
Modelle, die sich im Ausland bewährt haben, oder besonders forsche marktwirtschaft-
liche Gesundheitskonzepte anderer Länder beeinflussen die Zukunft unseres eigenen  
Systems. Das Wissen über derartige Entwicklungen kann auch in hiesigen Praxen  
richtungsweisende Veränderungsprozesse initiieren. 
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Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: die Approbation oder die Berufserlaubnis nach § 10 Abs. 1 
BÄO. Ein abgeschlossenes Medizinstudium aus dem Herkunftsland genügt nicht, um in Deutsch-
land als Arzt praktizieren zu dürfen. 

Ausländischen Ärzten wird empfohlen, zunächst eine Berufserlaubnis zu beantragen. Diese ist auf 
maximal zwei Jahre befristet und auf ein Bundesland beschränkt. Neben einem abgeschlosse-
nen Medizinstudium sind hierfür ausreichende Deutschkenntnisse, Würdigkeit und Zuverlässigkeit 
sowie die gesundheitliche Eignung Voraussetzung. Spätestens ein Jahr vor Ablauf der Berufs-
erlaubnis sollte der Antrag auf Approbation gestellt werden. Für die Approbation wird der erfolg-
reiche Abschluss einer Kenntnisprüfung benötigt, die den gesamten Inhalt des deutschen Medi-
zinstudiums umfasst. Die Zulassung ist dann bundesweit und unbefristet gültig. Die Ärzte müssen 
nachweisen, dass sie über dasselbe Wissen verfügen wie Absolventen deutscher Hochschulen.

Modellprojekt genomDE gestartet
Ziel der Strategie für Genommedizin genomDE ist die Verbesserung der Prävention, Diagnose 
und Therapie von (seltenen) Krankheiten durch eine Integration der Genomsequenzierung in die 
Regelversorgung. Zum 1. April ist der Startschuss für das erste Modellvorhaben gefallen. Voraus 
ging eine fünfjährige Phase, in der neben den rechtlichen Grundlagen auch eine Dateninfrastruk-
tur aufgebaut wurde.

Internationale Vernetzung zum Aufbau einer Genomdatenbank
Bereits im Jahr 2019 fiel mit der vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) geförderten Ini-
tiative genomDE auch in Deutschland endlich der Startschuss für eine nationale Strategie für 
Genommedizin. Anfang 2020 trat die Bundesrepublik als 21. EU-Mitgliedstaat der EU-Genom-
Initiative „1+ Million Genomes“ bei. Ziel des Zusammenschlusses ist der Aufbau einer gemeinsa-
men Genomdatenbank mit über einer Million sequenzierter Genome, die länderübergreifend unter 
Beachtung von Datenschutz und Datensicherheit für Forschungszwecke und für die Verbesse-
rung der Gesundheitsversorgung zur Verfügung stehen soll. Genomdatenbanken bieten u. a. die 
Chance, krankheitsverursachende Mutationen zu identifizieren. 

Im Jahr 2020 startete das durch die Europäische Kommission geförderte Projekt „Structural Sup-

port for a National Genome Initiative of the Federal Ministry of Health (genomDE). Als wichtigste 
Aufgabenbereiche bezüglich der Einführung der Genommedizin in die Regelversorgung lassen 
sich die Aufklärung und Einbindung der Patienten, der Aufbau geeigneter Dateninfrastrukturen 
und das Schaffen der rechtlichen Grundlagen identifizieren. 

Modellvorhaben für seltene und onkologische Erkrankungen 
und bundesweite Daten-Plattform gestartet
Nach Vollendung der letzten Vorbereitungen für das „Modellvorhaben zur umfassenden Diag-
nostik und Therapiefindung mittels Genomsequenzierung bei seltenen und bei onkologischen 
Erkrankungen“ wird innerhalb einer fünfjährigen Laufzeit die Integration der Genomsequenzie-
rung in die Gesundheitsversorgung als Kassenleistung erprobt. Neben der Verbesserung der 
Diagnostik liefert das Projekt die Grundlage für den Ausbau der personalisierten Therapie. Basis 
für die klinische Anwendung der Genomsequenzierungen bildet die bundesweite Plattform zur 
medizinischen Genomsequenzierung. Bis Ende 2024 sollen die Kerndatensätze bereits existie-
render Dateninfrastrukturen in die Gesamtplattform integriert werden. Innerhalb des Modellvor-
habens sind die Evaluation neuer Sequenzierungstechnologien und die Einführung von Standards 
geplant. Weitere Aufgaben bestehen im Aufbau der Versorgungsstrukturen, der Vernetzung von 
genommedizinischen Strukturen und der Aus- und Weiterbildung des medizinischen Personals. 
In den beteiligten Universitätskliniken werden ab Juli 2024 erste Patienten Zugang zur Ganzge-
nomsequenzierung erhalten. Laut Plan sollen im ersten Jahr insgesamt rund 15.000 Patienten für 
das Modellvorhaben rekrutiert werden.

Technologische Fortschritte senken die Kosten und verkürzen 
die Dauer der Genomsequenzierung drastisch
Dank der technologischen Fortschritte und der Automatisierung von Sequenzierungsmaschinen 
sind die Kosten für die Genomsequenzierung in den letzten Jahren stark gesunken. Im Jahr 2003 
kostete die Sequenzierung eines menschlichen Genoms, das etwa drei Milliarden Basen umfasst, 
noch ca. 3 Mrd. € und dauerte 2,5 Jahre. Im Jahr 2011 lag der Preis bei ca. 10.000 € und die 
Dauer bei etwa 3 Tagen. 2012 reduzierten sich die Kosten auf 1.000 € und 2022 wurden neuartige 
Sequenzierungssysteme vorgestellt, die ein menschliches Genom in wenigen Stunden sequen-
zieren können.

Krankenkassen zur Kostenübernahme verpflichtet
Die gesetzlichen Krankenkassen sind zur Teilnahme an dem Modellprojekt verpflichtet - und damit 
auch zur Finanzierung der Genomsequenzierung. Im Bereich der privaten Krankenversicherung 
besteht keine Pflicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch die privaten Versicherungs-
unternehmen die entsprechenden Kosten für ihre Versicherten übernehmen. 

 Trend 
Auch Trend soll helfen, kreative Beratungsinhalte zu generieren. Visionäre Ideen aus  
der Welt der Heilberufler, ein besonders Nutzen bringender Einsatz der Technik oder  
effiziente Rationalisierungskonzepte werden vorgestellt
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Fortbildungsveranstaltungen 2024

Die Zukunft des niedergelassenen Arztes liegt in der Kooperation.

Seminarinhalt: 	 n �Kooperationsformen unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten

	 n �Abrechnungsproblematik der einzelnen Kooperationsformen
	 n Der Weg zur richtigen Kooperation
	 n Wertsicherung der Praxis
	 n Nachfolgeregelung durch Kooperationsformen

Abendseminar:	 von 19:00 bis 21:00 Uhr

Die wirtschaftlichen Gegebenheiten zur Selbstständigkeit sind so günstig  
wie noch nie.

Seminarinhalt: 	 n �Einstiegsvarianten in Kooperationsformen
	 n �Teilzulassung
	 n Anstellungsmodelle
	 n Praxisübernahme
	 n Öffentliche Förderung
	 n Finanzierungsformen

Abendseminar:	 von 19:00 bis 21:00 Uhr

Die Termine sowie den Veranstaltungsort erfahren Sie bei uns.

Von der Landesärztekammer Baden-Württemberg
anerkannte Fortbildungen für Ärzte und Zahnärzte

Referenten:
Martin Graf
Geschäftsführer H.U.G Betriebswirtschaftliche Beratungsgesellschaft mbH, 
Anerkannter RKW-Berater 
Lehrbeauftragter der Hochschule für Gesundheitswesen DHBW
Berater akademischer Heilberufe (Health-Care Akademie)
Dozent IBG Institut

Dragisa Macos
Prokurist H.U.G Betriebswirtschaftliche Beratungsgesellschaft mbH, 
Anerkannter RKW-Berater
Berater akademischer Heilberufe (Health-Care Akademie)
Dozent IBG Institut

Burkhard Bedei
Langjähriger Mitarbeiter der KV-Nord-Württemberg,
Mitautor unterschiedlichster Fachliteratur

Ulrike Hespeler
Assessorin der Landesärztekammer Baden-Württemberg

Kooperation?

Praxis oder Klinik?

3 
Fortbildungs-

punkte

3 
Fortbildungs-

punkte

Individuelle Online-Seminare und Online-Sprechstunde 

auf Zoom, WebEx-Meet, Teams oder per Telefonkonferenz 

jederzeit möglich. Für persönliche Beratungen in unseren 

Büroräumen erfüllen wir alle Hygienevorschriften. Setzen Sie 

sich hierzu mit unserem Sekretariat in Verbindung.
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Ärztestammtische 2024
Für unsere Mandanten sind wir gerne bereit vor Ort einen Ärztestammtisch zu folgenden Themen durchzuführen

H.U.G
Betriebswirtschaftliche 
Beratungsgesellschaft mbH

Kesselstraße 17, 70327 Stuttgart
Postfach 60 02 63, 70302 Stuttgart
Fon +49 711 / 2489773
Fax +49 711 / 282791
E-Mail mail@hug-beratung.de

H U G
U
G

Healthcare Competition Center

2024 haben Sie so gute Möglichkeiten wie noch 
nie, eine berufliche Veränderung vorzunehmen!

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie alles 
Wichtige zum Thema

	 n �Teilzulassung mit  
Angestelltenverhältnis, 

	 n Vollzulassung,
	 n Juniorpartner,
	 n Finanzierung,
	 n öffentliche Fördermittel.

Welche Kooperation ist sinnvoll?

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie alles 
Wichtige zum Thema

	 n Kooperationsformen, 
	 n Honorarauswirkungen,
	 n �Betriebswirtschaftliche  

Gestaltungsmöglichkeiten.

Praxisabgabe und Nachfolge rechtzeitig planen!

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie, wie 
und wann man rechtzeitig beginnt die Nachfolge  
zu planen.

Nutzen Sie unser Know-how!
Die Termine für die Ärztestammtische finden Sie unter www.hug-beratung.de
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H.U.G
Betriebswirtschaftliche 
Beratungsgesellschaft mbH
Kesselstraße 17, 70327 Stuttgart
Postfach 60 02 63, 70302 Stuttgart

Tel. 0711-2489773
Fax 0711-282791
mail@hug-beratung.de
www.hug-beratung.de

H U G
U
G

Healthcare Competition Center

Healthcare/Gesundheitswesen
■ Hausärzte
■ Fachärzte
■ Zahnärzte
■ MVZ
■ Apotheker
■ Tageskliniken ambulant/stationär
■ Kliniken
■ Krankengymnasten/Physiotherapeuten
■ Sonstige Heilberufsangehörige

Competition/Wettbewerb
■ Einzelpraxis
■ Berufsausübungsgemeinschaft örtlich/überörtlich

  - BGB Gesellschaft
  - Partnerschaftsgesellschaft
  - Medizinisches Versorgungszentrum

■ Organisationsgemeinschaft
  - Praxisgemeinschaft
  - Gerätegemeinschaft
  - ausgelagerte Praxistätigkeit

Center/Schaltstelle
■ Controlling
■ Liquiditätsplanung
■ Unternehmensbewertung
■ Basel II/Rating
■ Existenzgründung
■ Betriebsübergabe
■ RKW-Beratung
■ Öffentliche Förderung
■ Finanzierung
■ Leasing
■ Altersvorsorge
■ Fortbildung
■ Zulassungswesen/Kassenrecht
■ Abrechnungsanalyse
■ anerkannte LÄK – BW Fortbildungsveranstaltungen

Unternehmensgründung:  
1988

Geschäftsführer:  
Martin Graf

Beraterteam:   
Martin Graf, Dragisa Macos, 
Achim Bacher

Vertragsarztexperte:  
Burkhard Bedei

Sekretariat:  
Hakibe Elezi


